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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1997

Index

20/11 Grundbuch

95/03 Vermessungsrecht

Norm

LiegTeilG 1929 §1 Abs1;

VermG 1968 §39 Abs1;

Rechtssatz

Die Aufzählung in § 1 Abs 1 LiegTeilG ist taxativ. Dies ergibt sich unmißverständlich aus dem Wortlaut dieses Absatzes

im Einklang mit der Struktur des gesamten Paragraphen.
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